
  

Praxisfall 2: Zinsabgrenzung 

 

 
Sachverhalt 

Bei der Kreissparkasse wurde am 1. November des Geschäftsjahres ein Fest-
geld i. H. v. Mio. EUR 4 zu einem Zinssatz von 5,25 % für 3 Monate angelegt. 
 

Fragestellung 

Was muss unter den sonstigen Vermögensgegenständen bilanziert werden? 
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